
1. Änderungssatzung vom 
 

06.10.2020 
 

zur Satzung über die 
Durchführung des Starenschutzes 

und die 
Erhebung von Beiträgen für den Starenschutz der Ortsgemeinde Hochstadt 

 
vom 28.05.2001 

 
Der Gemeinderat Hochstadt hat am 15.09.2020 aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung für Rhein-
land-Pfalz (GemO) und des Kommunalabgabengesetzes (KAG) vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 22.12.2015 (GVBl. S. 472) folgende Änderungssatzung beschlossen, 
die hiermit bekanntgemacht wird: 
 
 

Artikel 1 
 
§§ 2 und 4 der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Starenschutz der Ortsgemeinde 
Hochstadt vom 28.05.2001 werden wie folgt neu gefasst: 
 
 

§ 2 
Erhebung von Beiträgen 

 
Die Ortsgemeinde Hochstadt erhebt ab dem Jahr 2021 keine Beiträge für die Kosten des Starenschut-
zes. 
 
 

§ 4  
Beitragssatz 

entfällt 
 

 
Artikel 2 

 
Die weiteren Bestimmungen der Satzung in der Fassung vom 28.05.2001 bleiben unverändert. 
 

 
Artikel 3 

 
Die Satzung tritt zum 01.01.2021 in Kraft. 
 
 
 
 
Hochstadt, den 06.10.2020 
 
                      gez. 
 

(Timo Reuther) 
Ortsbürgermeister 



Hinweis: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 24 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung eine Verlet-
zung der Bestimmungen über 
1. Ausschließungsgründe (§ 22 Abs. 1 Gemeindeordnung) und 
2. die Einberufung und die Tagesordnung von Sitzungen des Gemeinderates (§ 34 der Ge-

meindeordnung) 
unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung 
der Satzung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsachen, die eine solche Rechtsverletzung 
begründen können, gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung geltend gemacht worden ist. 
 
Offenbach, den 06.10.2020 
Verbandsgemeindeverwaltung: 
 
                                gez. 
 

(Axel Wassyl) 
Bürgermeister 

 


